
Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 

Infoblatt Weiterbildung 
November 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reform der Deutschsprachförderung und der Beschäftigung von 
DaF/DaZ-Lehrkräften in Integrationskursen – öffentliche Gelder 
nur für tariftreue Bildungsträger 

 

 

// Auch der in der zweiten Oktoberhälfte veranstaltete 
12. Integrationsgipfel als Zusammenkunft von Ver-
tretern/innen aus Politik, Migrantenverbänden, Me-
dien und der „Zivilgesellschaft“ hat die Notwendigkeit 
aufgezeigt, angesichts der Pandemie das Thema der In-
tegration als Teil der Aufgabe des Zusammenhalts der 
Gesellschaft stärker zu beachten. Fokussiert wurde 
u.a. die Frage der Digitalisierung.  // 
 

Für die Bildungsgewerkschaft GEW bildet ein qualitativ 

hochwertiges gesetzliches Regelangebot eine wichtige Vo-

raussetzung für den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse für 

erwachsene Lernende und die erfolgreiche Integration von 

Einwanderern/innen. Dies erfordert eine erhöhte und lang-

fristig angelegte staatliche Investition in die Kursangebote 

der Integration sowie die angemessene Beschäftigung und 

Entlohnung der Lehrkräfte. Die bildungspolitischen Forde-

rungen zur Verbesserung der Deutschsprachförderung sind 

in „WISO-Direkt 16/2019 In Integration investieren!“ deut-

lich beschrieben. Im Folgenden beschreiben wir die Forde-

rungen der GEW zu den Beschäftigungsbedingungen in In-

tegrationskursen und zur Tariftreue von Bildungsträgern: 

DaF/DaZ-Lehrkräfte in allen Integrationskursen müssen 

grundsätzlich fest angestellt und tariflich - orientiert an der 

Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 

entsprechend der Eingruppierung von Sprachlehrkräften im 

TVöD Bund u.a. mit einer 39-Stunden-Woche, 30 Tagen Ur-

laub - entlohnt werden. Die Anzahl der Unterrichtseinheiten 

(UE; 45 Minuten) pro Woche beträgt 25 bei einer Vollzeit-

stelle.  

Solange eine Festanstellung nicht erreicht wird, müssen 

DaF/DaZ-Lehrkräfte entsprechende Stundensätze erhalten. 

Das Honorar für eine UE im Integrationskurs beträgt min-

destens 57 Euro.  

Die Qualitätsstandards, die bis zum 31.08.2015 nach der In-

tegrationskursverordnung formuliert waren, müssen einge-

halten werden. Der Einsatz von Lehrkräften unterhalb der 

bis zum 31.08.2015 geltenden Qualitätsstandards darf nur 

eine kurzfristige Lösung zur dringenden Bedarfsdeckung 

sein; für sie sind berufsbegleitende Weiterqualifizierungen 

anzubieten und aus Bundesmitteln zu finanzieren, mit de-

nen sie die bisherigen Qualitätsstandards erfüllen. Langfris-

tig fordert die GEW, dass die Qualifikationsanforderungen 

für Lehrkräfte in Sprach- und Integrationskursen eine pro-

fessionsbildende Ausbildung begründen, die auf einem wis-

senschaftlichen Hochschulabschluss beruht und eine Ein-

gruppierung nach E 13 ermöglichen. 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/newsletter-und-abos/newsletter-verbraucherschutz/integrationsgipfel-1800392
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/15668.pdf
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Für die nach den bisherigen Kriterien zugelassenen 

Lehrkräfte ist eine Nachqualifizierung einzurichten, wobei 

bereits erworbene Qualifikationen (formal, non-formal) 

sowie informell erworbene Kompetenzen 

(Berufserfahrungen) anzuerkennen und auf der Grundlage 

der nationalen Gegebenheiten anzurechnen sind. 

 

Tariftreue Bildungsträger: Öffentliche Gelder nur für 

Bildungsanbieter, die tariflich zahlen 
Die GEW setzt sich ferner dafür ein, dass bei der Vergabe 

von öffentlichen Geldern für  Bildungsaufgaben, die zwar in 

öffentlicher Verantwortung liegen, nicht aber in öffentlicher 

Trägerschaft erledigt werden (Kindertagesstätten, Ju-

gendhilfe, Privatschulen, Integrationskurse, Weiterbildung, 

…) nur solche Bildungsanbieter berücksichtigt werden, die 

ausschließlich  sozialversicherungspflichtige Bes-

chäftigungsverhältnisse anbieten, deren Bezahlungsniveau 

den im öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträgen 

entspricht oder deren Bezahlung in einem Haustarifvertrag 

geregelt ist. Die GEW fordert, dass die öffentlichen 

Auftraggeber eine entsprechende Finanzierung bereitstel-

len, um die Voraussetzungen für eine tarifgemäße 

Bezahlung zu schaffen, und dass die Einhaltung dieser 

tarifgemäßen Bezahlung kontrolliert wird. 
  

International: Maßnahmen zur Bewälti-

gung der Bildungskrise 
In der zweiten Oktoberhälfte fand das – seit Ausbruch der 

Corona-Pandemie – größte Bildungstreffen der Organisation 

der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kul-

tur (UNESCO) statt, bei dem u.a. Regierungschefinnen und -

chefs, Staatsoberhäupter, Minister/innen, internationale 

Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und Ver-

treter/innen von Lehrerverbänden und der Wissenschaft zu-

sammenkamen. Die Teilnehmenden äußerten in der Erklä-

rung „Draft 2020 GEM Declaration“ die Besorgnis, dass die 

mit der Corona-Pandemie einhergehende Bildungskrise das 

Erreichen der Bildungsziele der Sustainable Development 

Goals gefährde oder sogar bestehende Ungleichheiten ge-

fährde. Daher bekräftigen sie die Notwendigkeit der Investi-

tionen in das Bildungswesen, sie betonen die Bedeutung 

multilateraler Zusammenarbeit und vereinbaren eine Reihe 

gemeinsamer Maßnahmen zur Überwindung der globalen 

Bildungskrise. Hierzu gehören Maßnahmen der Unterstüt-

zung des Bildungspersonals einschließlich dessen Weiterbil-

dung in digitalen und pädagogischen Kompetenzen sowie in 

der Verbesserung digitaler Angebote und des Zugangs für 

Lernende. Die nationalen und internationalen Bildungsauf-

wendungen müssen mindestens beibehalten oder erhöht 

werden, so die Erklärung. 

2015 hatte sich die Weltgemeinschaft mit der Verabschie-

dung der Globalen Nachhaltigkeitsagenda der Sustainable 

Development Goals dazu verpflichtet, bis 2030 eine inklu-

sive, hochwertige und chancengerechte Bildung aller 

Menschen und ein Leben lang her- und sicherzustellen. 

Am Vortag des UNESCO-Bildungstreffens hatte der World 

University Service die aktuellen Daten über die Aufwendun-

gen der OECD-Staaten für entwicklungsbezogene Informa-

tions- und Bildungsarbeit veröffentlicht: Deutschland ver-

fehlt (mit 0,66 %) wie viele andere Ländern die Empfehlung 

des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, 3 % 

der Gesamtaufwendungen für Entwicklungszusammenar-

beit hierfür zu bestreiten. 

 

Teilqualifikationen – erfolgreich in den 

Beruf oder begrenzte Wirksamkeit für 

Niedriglohnsektoren? 
In der Berufsbildungspolitik wird seit Mitte des vergangenen 

Jahrzehnts im Rahmen der Modularisierungsdebatte über 

Teilqualifikationen (TQ) als Instrument zur Nachqualifizie-

rung Erwachsener diskutiert; auch in der Nationalen Weiter-

bildungsstrategie wie auch in der Enquetekommission „Be-

rufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ bilden TQ Ge-

genstände der Beratung.   

Kürzlich hat die Bertelsmann-Stiftung mit der Veröffentli-

chung „Über Teilqualifikationen erfolgreich in den Beruf“ TQ 

als wichtigen Schlüssel zu einem zukunftsfähigen Arbeits-

markt beschrieben, auch in der Krise können sie sich als 

nachgefragt und hilfreich erweisen. Für den DGB hat der Be-

rufsbildungsexperte Mario Patuzzi die Wirksamkeit von TQ 

in dem Diskussionsbeitrag „Teilqualifikationen: Geringe 

Wirksamkeit und begrenzte Relevanz“ nähergehend unter-

sucht. Analysen empirischer Daten des BIBB-Datenreports 

2020 sowie zweier Sonderauswertungen der Bundesagentur 

für Arbeit lassen erkennen, dass TQ nicht erfolgreicher als 

andere Formate abschlussorientierter Nachqualifizierung 

(wie Umschulungen) sind. Vielmehr bleiben sie ein Fremd-

körper im Qualifizierungssystem, da sie einerseits nicht auf 

die Lerndistanz und -widerstände vieler zu Qualifizierender 

eingehen, andererseits Teilnehmende mit mehreren TQ mit 

deutlichen Schwierigkeiten beim Nachweis der erforderli-

chen Berufserfahrung bei externen Prüfungszulassungen 

konfrontiert sind. Die mit der Studie betrachteten TQ haben 

die Teilnehmer/innen in der Regel nicht zu einem Berufsab-

schluss, sondern zu einem Verbleib im Bereich der Hel-

fer/innentätigkeiten geführt. Offenbleiben müsse daher, ob 

TQ sich als Qualifizierungsformat für eine stabile Beschäfti-

gung oder zur Optimierung der Allokation in Niedriglohnsek-

toren erweisen. 

Die Zielsetzung der Befürworter jedoch, mit Hilfe der TQ 

eine ebenso kurze wie günstige Maßnahme einer flexiblen 

Nachqualifizierung Geringqualifizierter zu erreichen, gelte 

als gescheitert, so die DGB-Studie; TQ können durchaus hilf-

reich in einer Nachqualifizierung sein, sie bedürfen aber der 

Begleitstrukturen und müssen an die Lernenden angepasst 

werden!  
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https://www.unesco.de/bildung/agenda-bildung-2030/staaten-und-organisationen-vereinbaren-massnahmen-bildungskrise
https://en.unesco.org/sites/default/files/gem2020-extraordinary-session-draft-declaration-en.pdf
https://www.unesco.de/bildung/agenda-bildung-2030/bildung-und-die-sdgs
https://www.unesco.de/bildung/agenda-bildung-2030/bildung-und-die-sdgs
https://www.wusgermany.de/sites/wusgermany.de/files/content/files/faltblatt_oecdausgaben_informationsbildungsarbeit_2020_0.pdf
https://www.wusgermany.de/sites/wusgermany.de/files/content/files/faltblatt_oecdausgaben_informationsbildungsarbeit_2020_0.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/ST_LL_Ueber_Teilqualifikationen_erfolgreich_in_den_Beruf.pdf
https://wir-gestalten-berufsbildung.dgb.de/berufsbildungsausschuesse/material/uebergaenge-durchlaessigkeit/++co++0e334a80-0f7f-11eb-ad01-001a4a16011f
https://wir-gestalten-berufsbildung.dgb.de/berufsbildungsausschuesse/material/uebergaenge-durchlaessigkeit/++co++0e334a80-0f7f-11eb-ad01-001a4a16011f

